
Spendenabsetzbarkeit NEU für 

ArbeitnehmerInnen 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

• Die Spendenabsetzbarkeit wurde mit 1.1.2017 für 
ArbeitnehmerInnen neu geregelt. Für Firmenspender ändert sich 
nichts! 

• Spendenbeträge werden von der Vinzenzgemeinschaft St. Martin 
automatisch an das Finanzamt übermittelt. Die Personendaten 
werden dabei verschlüsselt. 

• Barspenden und die Verwendung von Spendenerlagscheinen 
sind weiterhin möglich! 



1. Angabe der Vinzenzgemeinschaft, die die 
Spende erhalten soll 

2. Name des Spenders/der Spenderin, so wie er 
im Zentralen Melderegister bzw Reisepass steht 

3. Bekanntgabe des Geburtsdatums 
 

 

 

 



      Spendenbestätigung 
 Frau 

Maria Mustermann 

Max-Muster-Straße 10   

XXXX Musterdorf      

                

                                                         Innsbruck, 04.03.2017 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Sehr geehrte Frau Mustermann, 

gemäß Bescheid des Finanzamtes Wien 1/23 gehört die Vinzenzgemeinschaft St. 

Martin zum begünstigten Empfängerkreis der mildtätigen Einrichtungen, die Spenden 

sammeln gem. §4a Z.3 und 4 Einkommenssteuergesetz (EStG). 

Ihre Spende vom XX.XX.2017 über € XXX,XX ist somit von der Steuer absetzbar. 

Da Spenden seit Jahresbeginn von der Vinzenzgemeinschaft St. Martin automatisch 

über FinanzOnline dem Finanzamt zu übermitteln sind, ersuchen wir Sie,  uns Ihr 

Geburtsdatum sowie den vollständigen Namen in der Schreibweise, in der er im 

Reisepass steht, mitzuteilen. Die Personendaten werden selbstverständlich 

verschlüsselt! 

Nochmals ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Bitte unterstützen Sie die Vinzenzgemeinschaften auch weiterhin. 
 

Ihr/Ihre 

Kassier/Kassierin ODER 

Obmann/Obfrau 


